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Die Wohnung des
Sohnes finanzieren?

Mein /unserer So/?« üaf «?/cü

a«£e/ra,gt, ofc i'c/? «?ic/? a« sei-

«er Wö/z«u«,gs/7«a«zien?«£ vo«

fr. 350 000 - fretei%e« würde.
7cü fein sefr 4 /a/?re« pe«5?o«iert,
memffflHszstwzdfr. 5000.-i>e-
/astet, £rspar«z'5se Ziaüe ic/z

37 000 Franken p/ws die 3. Satz-

/e. D/eKantona/üank würde mir
fr. 250 000.- z« 5% %Zz'«S£e-
ben. We«« ic/z mz'c/z Beteilige,
üflüe icfz an ez«e« früvorüez«^"
vo« köckstens fr. 50 000.- #e-
dackt.

Bevor Sie sich für irgend
eine Art von finanzieller Hilfe
entscheiden, müssen Sie über
Ihre Bücher gehen, ganz be-

sonders aber dann, wenn Sie

einen Erbvorbezug oder ein
zinsloses Darlehen ins Auge
fassen. In erster Linie muss /kr
Budget stimmen. Sie möchten
doch sicher nicht wieder an-
fangen, sparen zu müssen?
Und Sie dürfen auch nicht Ihre
letzten Reserven hergeben,
dafür sind Sie noch zu jung.

Würde Sie Ihr Geschenk
oder das Darlehen in irgend-
welcher Weise belasten, soll-
ten Sie es nicht geben! Ihr Sohn
hat wahrscheinlich ein besse-

res Einkommen als Sie, und er
sollte zuerst seine Bank um
eine Hypothek anfragen. Den
Umweg über Ihre Bank würde
ich mir sparen. Fehlt ihm die

notwendige Anzahlung, kön-
nen Sie ihm ein Darlehen aus
Ihren Ersparnissen zum Alters-
Sparbuch-Zins gewähren.
Nehmen Sie das Geld auf Ihr
Haus auf, bezahlt Ihr Sohn den
Zins. Geben Sie ihm das

(schriftlich vereinbarte) Darle-
hen zinslos, müssten Sie Ihrer
Tochter gerechterweise den ge-
schenkten Zins (beispielsweise
halbjährlich) ausbezahlen.
Auch einen eventuellen Erb-

vorbezug durch den Sohn soll-
ten Sie der Tochter (mit Zin-
sen) gutschreiben, damit sie

nicht benachteiligt ist.
Marianne Gäüw?7er

Die Bank
gibt
Auskunft

Dr. Emil Gwalter

Können Schuld und
Guthaben bei
Konkurs miteinander
verrechnet werden?

Angenommen, meine Bank ge-
wdkrt m/r eine Hypotkek, und
icfz kesifze fcez ikr ei« Gwtüaüe«

(fesfgeid oder Sparke/t): Kann
icfz im fa/ie eines Konkurses der

Bank die Scüzdd und das G?zt-

kaken miteinander verrecknen?

Auf Ihre direkte Frage, ob
Sie im Konkursfall Ihrer Bank

Spar- und Festgeldguthaben
gegen die Hypothekarforde-
rungen der Bank verrechnen
können, muss ich mit «nein»
antworten.

Im Konkursfall einer Firma
ist die Konkursverwaltung
verpflichtet, alle Guthaben
derselben einzufordern. Hy-
potheken machen da keine
Ausnahme. Eine Verrech-

nungsmöglichkeit mit nicht
pfandgesicherten Forderun-

gen besteht nicht. Als Gläu-

biger teilen Sie das Schicksal
aller übrigen Gläubiger.

Gemäss Schuldbetrei-

bungs- und Konkursgesetz
(SchKG) werden die Gutha-
ben gegenüber der konkursi-
ten Firma in fünf Kategorien
(Klassen) eingeteilt. Zunächst
werden die Gläubiger der er-

sten Klasse (Lohnfordemn-
gen) vollumfänglich befrie-

digt. Hernach kommen die

Gläubiger der zweiten Klasse

dran und so weiter, bis alle
Aktiven verteilt sind. Die

Gläubiger der nächstfolgen-
den Klassen werden nur teil-
weise oder überhaupt nicht
befriedigt. Spar- und Salär-

guthaben bis zu Fr. 5000.-
sind in der dritten und die

nächstfolgenden Fr. 5000-in
der vierten Klasse. Zur Zeit be-
findet sich das SchKG in Re-

vision, und es ist denkbar,
dass dabei Sparguthaben bes-

sergestellt werden.
Dies ist die brutale rechtli-

che Wirklichkeit.
Bei Banken ist dies in der

Praxis jedoch anders. Einer-
seits bestehen im Bankenge-
setz Bestimmungen, die teil-
weise vom SchKG abweichen,
namentlich um zu verhin-
dern, dass durch einen Run
auf die Spareinlagen die In-
Solvenz der Bank künstlich
«herbeigerufen» wird.

Anderseits besteht eine
Konvention (Konvention
XVIII) der Bankiervereini-

gung. Für Sparforderungen
gegenüber Banken, die dieser
Konvention angeschlossen
sind, wird die Rückzahlung
gegen Abtretung des Kon-
kursprivilegs bis zu einem Be-

trag von Fr. 30 000 - garan-
tiert.

Guthaben gegenüber Kan-
tonalbanken sind vollum-
fänglich durch eine Staats-

garantie des zuständigen
Kantons gesichert. Diese

Staatsgarantie fällt allerdings
nicht wie Manna vom Him-
mel. Wenn sie beansprucht
werden muss, werden die
Steuerzahler zur Kasse gebe-
ten.

Die Hypotheken werden
im Konkursfall gekündigt.
Dies führt meist zu unliebsa-
men Härtefällen. Um diese

tunlichst zu vermeiden, ver-
sucht man, Hypotheken bei
anderen Banken zu plazieren.
Falls die Belastung in tragba-
rem Rahmen liegt (max. ca.

65% des Marktwertes), sollte
dies keine allzugrossen
Schwierigkeiten bereiten.

In der Rezession der letzten
Jahre ist es jedoch vorgekom-
men, dass Liegenschaften an
Wert verloren haben, so dass

die prozentuale hypothekari-
sehe Belastung angestiegen
ist und in Einzelfällen eine
Höhe erreicht hat, die für
einen neuen Hypothekar-
gläubiger nicht mehr zumut-
bar ist. Für solche Hypothe-
ken dürfte es schwierig wer-
den, eine Neuplazierung zu
finden.

Wie kann man sich absi-
ehern?

1. Wählen Sie nur eine
Bank, die Ihr volles Vertrauen
geniesst.

2. Fragen Sie Ihren Bankier,
ob sein Institut der Konventi-
on XVIII der Schweizerischen
Bankiervereinigung ange-
schlössen ist.

3. Falls Ihr Sparguthaben
Fr. 30 000 - übersteigt, würde
Ihnen vielleicht mancher ra-
ten, bei einer anderen Bank
ein neues Sparkonto zu eröff-
nen. Ich empfehle Ihnen in
diesem Fall, sich nach weite-
ren Sparformen umzusehen.
Welche die günstigsten sind,
hängt von Ihrer konkreten Si-

tuation ab. Fragen Sie einen
Anlageberater Ihrer Bank. Be-

sonders für kleinere Beträge
wird er Ihnen womöglich
einen Anlagefonds empfeh-
len. Es gibt Anlagefonds, die
sich an die strengen Vor-
Schriften halten, die für Pen-
sionskassen gelten und die
trotzdem in der Vergangen-
heit überdurchschnittliche
Renditen erzielt haben.

4. Überprüfen Sie von Zeit
zu Zeit die hypothekarische
Belastung Ihrer Liegenschaft.
Sollte sie 2/3 des (gegenwärti-
gen) Marktwertes überstei-

gen, sollten Sie danach trach-
ten, sie so rasch wie möglich
auf ein «erträgliches» Niveau
abzubauen.
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